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Austauschabkommen zwischen d b er 
Universität Oldenburg und der 

University of Wyoming 

A Allgemeines 

  

Das Austauschprogramm beginnt im Herbst 1985 und gilt unbefristet. 

Die Teilnehmer an dem Austauschprogramm werden in der Regel jeweils 

ein ganzes akademisches Jahr an der Gastuniversität verbringen. Das 

akademische Jahr dauert an der University of Wyoming von September 

bis Mai, an der Universität Oldenburg von Anfang Oktober bis Anfang 

Juli. Es wird empfohlen, daß in jedem Jahr eine gleich große zahl 

an Teilnehmern für das Austauschprogramm ausgewählt wird. Studieren- 

de und Lehrende aller Fachrichtungen können sich an dem Austauschpro- 

gramm beteiligen. Das hauptsächliche Ziel des Austauschprogramms be- % ®e 

steht darin, den Teilnehmern ein breites Spektrum von (£ach) -wissen- 

schaftlichen, sprachlichen und landeskundlich-kulturellen Lernmög- 

lichkeiten und Erfahrungen zu bieten. 

Zur Zeit können weder die University of Wyoming noch die Universität 

Oldenburg irgendwelche finanzielle Unterstützung anbieten mit Aus- 

nahme der Regelung, daß die Studiengebühren jeweils bei der Heimat- 

universität gezahlt werden. Studierende und Wissenschaftler, die an 

dem Austauschprogramm teilnehmen, haben für die folgenden Angelegen- 

heiten selbst zu sorgen: Versicherungsschutz, Unterkunft und Verpfle- 

gung, Bücher und sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 

wissenschaftlichen Arbeit stehen, sowie Kosten, die keinen Bezug zur 

wissenschaftlichen Arbeit haben, wie z.B. für Urlaub, Reisen und = (® 
Lebenshaltung. 

B Regelungen für den Austausch von Studierenden 

  

1) Die Bewerbung um Teilnahme am Austauschprogramm setzt die Imma- 

trikulation an einer der beiden Universitäten sowie gute Studien- 
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leistungen voraus. Die Teilnehmer/innen werden jeweils von ih= 

rer Heimatuniversität ausgewählt. 

Beide Universitäten werden darauf achten, daß in jedem Austausch- 

jahr gleichviel Teilnehmer/innen am Austauschprogramm beteiligt 

werden. Beide Seiten werden jedoch nach Möglichkeiten suchen, 

:in Ungleichgewicht in der Teilnehmerzahl auszugleichen. 

Reise- und Lebenshaltungskosten müssen von den Teilnehmern/innen 

selbst getragen werden. Bei der Wohnungssuche wird den Studieren- 

den Hilfe geleistet werden (dies beschränkt sich bei der Univer- 

sity of Wyoming auf universitäre Unterkünfte). 

Den Teilnehmern/innen am Austauschprogramm werden die Gebühren 

für Einschreibung und Kurse für ein (1) akademisches Jahr garan- 

tiert. 

Die Immatrikulation an der Universität Oldenburg ist mit sozia- 

len Leistungen anderer westdeutscher Institutionen verbunden und 

setzt daher die Zahlung von Studentenschafts- und Studentenwerks- 

beiträgen (z.Zt. DM 51550 Pro Semester) sowie den Abschluß einer 

Krankenversicherung (gegenwärtig etwa 330 DM pro Semester) vor- 

aus. Die Austauschstudenten/innen 
der Universität Oldenburg kön- 

nen eine Krankenversicherung abschließen, dies ist für die Imma- 

trikulation aber nicht erforderlich. Die Studierenden der Univer- 

sität Oldenburg müssen jedoch während ihres Aufenthaltes an der 

University of Wyoming eine Grundgebühr (Student activity fee, 2. 

Zt. & 2,50 pro Semester) und alle zusätzlichen Kursgebühren für 

besondere Kurse wie Musikunterricht, Laboratoriumsgebühren, 
sport- 

liche und kulturelle Aktivitäten etc. bezahlen. 

Die Gastuniversität regelt, welche Lehrveranstaltungen in wel- 

chen Studiengängen von den Austauschstudenten sinnvoll besucht 

werden können. Beide Universitäten werden für diesen Zweck eine 

individuelle Beratung der Austauschstudenten/inne
n auf Fach- bzw. 

Studiengangsebene gewährleisten, darüberhinaus wird die Univer- 

sität Oldenburg eine individuelle Beratung zur Teilnahme der 

Austauschstudenten/inne
n der University of Wyoming an Deutsch- 

kursen für ausländische Studierende ermöglichen.     
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Die Anerkennung von an der Gastuniversität besuchten Lehr- 

veranstaltungen und dort erworbenen Leistungsnachweisen rich- 

tet sich nach den an der Heimatuniversität jeweils geltenden 

Studien- und Prüfungsordnungen. Über an der Gastuniversität 

besuchte Lehrveranstaltungen und die in deren Verlauf er- 

brachten Leistungen erhält die/der Austauschstudierende auf 

Wunsch bzw. nach Bedarf ein Gutachten des jeweiligen Dozen- 

ten. Die University of Wyoming schickt der Universität Olden- 

burg am Ende eines jeden Austausches eine offizielle Bestä- 

tigung über die belegten Kurse und erbrachten Leistungen. 

zum Zwecke der Einschreibung benötigen beide Universitäten 

eine Bescheinigung über ausreichende Sprachkenntnisse. Vor 

Aufnahme in das Austauschprogramm ist daher ein Test der 

Sprachkenntnisse durch dafür bestimmte Lehrpersonen beider 

Universitäten erforderlich. Studierende der University of 

Wyoming müssen mindestens vier (4) Semester Deutsch an einem 

College gelernt haben oder eine vergleichbare Ausbildung auf- 

weisen. 

Informationen über die Zahl der an einem Austauschprogramm 

teilnehmenden Studierenden werden von beiden Universitäten 

am 1. April eines jeden Jahres mitgeteilt. 

Regelungen und Empfehlungen für den Austausch 

von Lehrenden 
  

Der Austausch von Lehrenden bedarf der Zustimmung beider Uni- 

versitäten. Der Austausch erfolgt jeweils zwischen einer bzw. 

einem Lehrenden der Universität Oldenburg und einer bzw. ei- 

nem Lehrenden der University of Wyoming im gleichen oder ei- 

nem benachbarten Fach. Dabei wird davon ausgegangen, daß der/ 

dem jeweiligen Austauschpartner/in für die Dauer des Austau- 

sches die monatlichen Bezüge von der Heimatuniversität weiter- 

gezahlt werden. 
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2) Sowohl an der University of Wyoming als auch an der Universi- 

tät Oldenburg müssen die betroffenen Fächer und Fachbereiche 

einem Austausch in jedem Einzelfall zustimmen. 

3) Eine gewisse Flexibilität bei der Festsetzung der Lehrver- 

pflichtungen (sowohl hinsichtlich des Umfangs als auch der 

fachlichen und studiengangsspezifischen Zuordnung) und 

sonstigen Dienstpflichten an der Gastuniversität ist rat- 

sam. 

4) Um die Kosten möglichst gering zu halten, können die am 

Austausch beteiligten Lehrenden in Erwägung ziehen, sich 

gegenseitig ihre Wohnungen/Häuser etc. zu überlassen. 

In jedem Einzelfall müssen diesbezügliche Absprachen jedoch 

zwischen den Betroffenen selbst erfolgen. 

5) Von den am Austausch beteiligten Lehrenden wird erwartet, 

daß sie sich an der Betreuung und Beratung der Austausch- 

studenten/innen ihrer jeweiligen Heimatuniversität beteili- 

gen. Sie sollten die Beziehungen zwischen beiden Universitä- 

ten dadurch fördern, daß sie Kontakte zwischen Kolleginnen 

und Kollegen anregen bzw. erleichtern, die an einem künfti- 

gen Austausch interessiert sind. 

D Diese Vereinbarung tritt in Kraft, wenn sie von den Präsi- 

denten der beteiligten Universitäten sowohl in der deutschen 

wie auch der englischen Fassung unterzeichnet worden ist. 

Änderungen der Vereinbarung können nur in schriftlicher Form 

in gegenseitigem Einvernehmen vorgenommen werden. 

  

Oldenburg Laramie, Wyoming 

den den 

Dr. H. Zilleßen / u 

LG 
An 

Dr. Horst Zilleßen Dr. Donald L. Veal 
Präsident der 
University of Wyoming 

Präsident der 
Universität Oldenburg 

 


